
Per E-Mail an: emobil@stadtwerke-stendal.de oder per Post an: 

Auftrag 
über die Fahrzeugscheinanrechnung im THG-Quotenhandel 

Stadtwerke Stendal GmbH 

Rathenower Straße 1 

39576 Stendal

Telefon: 03931/688-883
emobil@stadtwerke-stendal.de      

www.stadtwerke-stendal.de 

Aufsichtsrat 

Oberbürgermeister Amtsgericht Stendal HRB 352 

Bastian Sieler
USt-IDNr.: DE 139532004    (Vorsitzender) 

Geschäftsführung 
Dipl.-Kfm. Thomas Bräuer 
Dipl.-Ing. Andreas Görig

Bankverbindungen Commerzbank 
Stendal 
IBAN: DE16810400000850136300 
BIC:   COBADEFFXXX 

Kreissparkasse Stendal 
IBAN: DE95810505553010004302 
BIC: NOLADE21SDL 

Privatkunde 

Geschäftskunde 

Name/Vorname* Geburtsdatum 

Firma (bei Geschäftskunden) Adresse* 

Telefon Email* 

Hinweis:  
Die Beauftragung zur Vermarktung der THG-Quote ist nur für reine Batterieelektrofahrzeuge möglich. 

Fahrzeugklasse* (Feld J im Fahrzeugschein) Amtliches Kennzeichen* 

Fahrzeughalter* 

Bitte fügen Sie diesem Auftrag eine Kopie (Vorder- und Rückseite) der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) 
bei. 

Kontoverbindung für die Überweisung der Prämie 

Kreditinstitut* IBAN* 

Name/Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend vom Kundennamen) 

Vertragslaufzeit 
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.10. des Folgejahres nach Vertragsabschluss und verlängert sich danach auf 
unbestimmte Zeit. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die Stadtwerke Stendal GmbH die THG-Quote für das oben genannte
Elektrofahrzeug geltend machen. Im Gegenzug erhalte ich die oben genannte Prämie. Ich versichere, dass es
sich bei dem angegebenen Fahrzeug um ein reines Elektrofahrzeug handelt, welches auf mich als Halter
zugelassen ist und ich das Recht zur Geltendmachung der THG-Quote noch an kein anderes Unternehmen oder
andere Person übertragen habe.

☐ Die AGB, Widerrufsbelehrung sowie Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum  Unterschrift, ggf. Firmenstempel
X X



AGB THG-Quote - Stadtwerke Stendal GmbH 
(nachfolgend Stadtwerke Stendal genannt) 

Aufsichtsrat 
Oberbürgermeister Amtsgericht Stendal HRB 352 
Bastian Sieler USt-IDNr.: DE 139532004    
(Vorsitzender) 

Geschäftsführung 
Dipl.-Kfm. Thomas Bräuer 
Dipl.-Ing. Andreas Görig 

Bankverbindungen 
Commerzbank Stendal 
IBAN: DE16810400000850136300 
BIC:   COBADEFFXXX 

Kreissparkasse Stendal 
IBAN: DE95810505553010004302 
BIC: NOLADE21SDL 

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen über die Übertragung der Berechtigung 
zur Geltendmachung der THG-Quote 

Präambel 
Diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) liegen 
die gesetzlichen Regelungen zur Treibhausgasminderungs-
quote (im Folgenden: THG-Quote) im Verkehr zu Grunde, 
namentlich die Vorschriften der §§ 37a ff. Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) sowie die 38. Verordnung zur 
Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (38. 
BImschV). 

I. GELTUNGSBEREICH UND ZUSTANDEKOMMEN DES
VERTRAGES 
1. Diese AGB gelten für alle Verträge der Stadtwerke Stendal 

mit ihren Kunden über die Übertragung der Berechtigung zur 
Vermarktung der THG-Quote und die Bestimmung von der
Stadtwerke Stendal als Drittem im Sinne von § 37a Absatz 
6 BImSchG (im Folgenden: THG-Vertrag). Entgegenste-
hende und/oder von diesen AGB abweichende Geschäfts-
bedingungen des Kunden gelten nicht. 

2. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde der Stadt-
werke Stendal das ausgefüllte, unterschriebene Auftragsfor-
mular per E-Mail oder postalisch zukommen lässt und somit
ein verbindliches Angebot über die Übertragung und Bestim-
mung abgegeben hat und die Stadtwerke Stendal dies durch
Übersendung einer Vertragsbestätigung in Textform ange-
nommen hat. 

3. Bei Widersprüchen oder Abweichungen zwischen diesen
AGB und dem Auftragsformular und/oder der Vertragsbestä-
tigung gehen letztere den AGB vor. 

II. PARTEIEN UND VERTRAGSGEGENSTAND
1. Der Kunde ist Halter eines reinen Batterieelektrofahrzeugs 

im Sinne von § 2 Absatz 3 der 38. BImSchV (im Folgenden:
E-Auto). Er gilt daher als Betreiber eines privaten Lade-
punkts und ist berechtigt, für einen pauschalen Schätzwert 
pro E-Auto zur Erfüllung der THG-Quote beizutragen. 

2. Die Stadtwerke Stendal sammelt und vermarktet die THG-
Quote für E-Autos im eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung an quotenverpflichtete Unternehmen (sogenanntes 
Pooling). 

3. Mit dem THG-Vertrag bestimmt der Kunde die Stadtwerke 
Stendal gemäß § 7 Absatz 5 der 38. BImSchV als Dritten im 
Sinne von § 37a Absatz 6 BImSchG und überträgt damit alle 
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der THQ-Quote 
für die vom THG-Vertrag erfassten E-Autos auf die Stadt-
werke Stendal. Die Bestimmung gilt für die in der Vertrags-
bestätigung genannte Vertragslaufzeit. 

III. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE BESTIMMUNG
1. Die Stadtwerke Stendal kann die THG-Quote für E-Autos nur

vermarkten, wenn die folgenden Voraussetzungen vorlie-
gen: 
• Der Kunde ist selbst Halter eines zugelassenen reinen Bat-
terieelektrofahrzeugs. Dies ist in der Zulassungsbescheini-
gung Teil I am Kraftstoffcode 0004 im Feld 10 erkennbar. 
• Der Kunde ist Betreiber eines nicht öffentlich zugänglichen
Ladepunkts im Sinne von § 5 Absatz 1 und 7 der 38. BIm-
SchV. Ein Nachweis ist derzeit nicht erforderlich (Stand: Ja-
nuar 2022). 
• Für das Fahrzeug wurde für die Kalenderjahre, für die der 
Vertrag abgeschlossen wird, noch keine andere Person und
kein anderes Unternehmen als Dritten im Sinne von § 37a
Absatz 6 BImSchG bestimmt. 

2. Der Kunde sichert mit Vertragsschluss zu, dass die Voraus-
setzungen nach Ziffer 1 vorliegen. 

3. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass die Vorausset-
zungen nach Ziffer 1 nicht vorliegen, kann die Stadtwerke
Stendal vom Vertrag zurücktreten. Stellt sich dies erst nach
Auszahlung des Entgelts an den Kunden heraus, ist die
Stadtwerke Stendal berechtigt, das Entgelt vom Kunden zu-
rückzufordern. 

IV. PFLICHTEN DES KUNDEN
1. Der Kunde stellt der Stadtwerke Stendal im Rahmen des

Vertragsschlusses eine aktuelle und gut lesbare Kopie der 
Zulassungsbescheinigung Teil I, die gemäß § 11 der Fahr-
zeug-Zulassungsverordnung ausgestellt worden ist, für die 
vom Vertrag erfassten E-Autos zur Verfügung. Hierfür legt 
der Kunde dem Auftragsformular jeweils eine Kopie der Vor-
der- und Rückseite der Zulassungsbescheinigung bei oder 

lässt der Stadtwerke Stendal diese als Scan oder Foto per 
E-Mail zukommen. 

2. Für den Fall, dass sich das Vertragsverhältnis nach Ablauf 
der Erstlaufzeit gemäß Ziffer VII 1. verlängert hat, betrachtet 
die Stadtwerke Stendal den Kunden in jedem neuen Kalen-
derjahr der Vertragslaufzeit weiterhin als Halter des E-Autos 
und das E-Auto weiterhin als zugelassen. Satz 1 Ziffer IV 2. 
gilt nicht, sofern der Kunde der Stadtwerke Stendal einen 
Halterwechsel oder eine Änderung am Zulassungsstatus 
des E-Autos schriftlich mitgeteilt hat. Der Kunde ist verpflich-
tet, der Stadtwerke Stendal einen Halterwechsel oder eine 
Änderung am Zulassungsstaus des E-Autos unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Auf Nachfrage wird der Kunde eine 
aktuelle Kopie der Zulassungsbescheinigung nach Maß-
gabe von Ziffer IV 1. zur Verfügung stellen. 

3. Sollten sich während der Vertragslaufzeit die gesetzlichen 
oder behördlichen Anforderungen an die Nachweisführung 
für die THG-Quote für E-Autos ändern, so ist der Kunde ver-
pflichtet, der Stadtwerke Stendal die weiteren erforderlichen 
Angaben oder Nachweise auf Aufforderung zur Verfügung 
zu stellen, soweit ihm dies zumutbar ist. Kann oder will der 
Kunde diese nicht zur Verfügung stellen, kann die Stadt-
werke Stendal den Vertrag außerordentlich kündigen. 

V. VERMARKTUNG DER THG-QUOTE DURCH DIE STADT-
WERKE STENDAL 
1. Die Stadtwerke Stendal wird die vorgelegten Angaben und

Nachweise des Kunden prüfen und anschließend innerhalb
der Frist des § 8 Absatz 1 der 38. BImSchV dem Umwelt-
bundesamt als zuständige Behörde vorlegen. 

2. Das Umweltbundesamt prüft anhand der Nachweise, ob für
das jeweilige E-Auto die THG-Quote geltend gemacht wer-
den kann. Im Anschluss stellt das Umweltbundesamt der
Stadtwerke Stendal eine Bescheinigung hierüber aus. 

3. Da die Ausstellung der Bescheinigung nicht rückgängig ge-
macht werden kann, wird die Stadtwerke Stendal die Nach-
weise dem Umweltbundesamt nicht vor Ablauf der Wider-
rufsfrist vorlegen. 

4. Mit der Bescheinigung des Umweltbundesamtes kann die
Stadtwerke Stendal die THG-Quote für das E-Auto an quo-
tenverpflichtete Unternehmen verkaufen. 

VI. GEGENLEISTUNG FÜR DIE BESTIMMUNG
1. Als Gegenleistung für die Bestimmung und Übertragung der

Rechte hat der Kunde Anspruch auf das in der Vertragsbe-
stätigung genannte jährliche Entgelt. 

2. Die Stadtwerke Stendal hat das Recht die Höhe des Entgelts
anzupassen. Anpassungen des Entgelts werden nur wirk-
sam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spä-
testens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht,
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Anpassung zu kündigen. 

3. Sofern beim Kunden eine Umsatzsteuer anfällt, versteht sich
das Entgelt zzgl. Umsatzsteuer. 

4. Der Anspruch auf die Gegenleistung besteht nicht, soweit
der Kunde seinen Pflichten nach Ziffer IV dieser AGB noch
nicht nachgekommen ist oder das Umweltbundesamt die
Ausstellung einer Bescheinigung aus Gründen verweigert,
die der Kunde zu vertreten hat (z.B., weil er die THG-Quote
schon an ein anderes Unternehmen übertragen hat). 

5. Die Auszahlung des Entgelts erfolgt nach der Zertifizierung /
Vermarktung der THG-Quote, voraussichtlich im April des
Folgejahres, per Überweisung auf das auf dem Auftragsfor-
mular angegebene Konto. 

VII. VERTRAGSLAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
1. Die Vertragslaufzeit beginnt mit Vertragsschluss und hat eine

Erstlaufzeit bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem der
Vertrag geschlossen wurde. Nach der Erstlaufzeit verlängert
sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann mit einer
Frist von einem Monat gekündigt werden. 

2. Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt unberührt 

3. Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
4. Erfolgt die Kündigung zu einem Zeitpunkt, zu dem das Um-

weltbundesamt der Stadtwerke Stendal bereits die Beschei-

nigung für das laufende Kalenderjahr ausgestellt hat, kann 
die Stadtwerke Stendal dies nicht mehr rückgängig machen. 
Der Anspruch des Kunden auf die Gegenleistung bleibt in 
diesem Fall unverändert bestehen. 

VIII. DATENSCHUTZ
1. Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Wi-

derspruchsrecht erhält der Kunde in den „Datenschutzbe-
stimmungen der Stadtwerke Stendal “. 

IX. WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER
1. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der

beigefügten Widerrufsbelehrung zu. 

X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Die Stadtwerke Stendal kann sich zur Erfüllung der vertrag-

lichen Pflichten Dritter bedienen. 
2. Mündliche Vereinbarungen zwischen den Vertrags-parteien

bestehen nicht. 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags oder dieser All-

gemeinen Bedingungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so bleiben die übrigen Regelungen davon 
unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame
bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame
oder durchführbare Bestimmung ersetzen, die in ihrem wirt-
schaftlichen Ergebnis dem Parteiwillen möglichst nahe-
kommt. Entsprechendes gilt für jede Lücke im Vertrag. 

4. Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsge-
setzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechts
und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Stendal. Das
gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichts-
stand im Inland hat. 

Stadtwerke Stendal GmbH 
Rathenower Straße 1 
39576 Stendal 

Oktober 2025



Aufsichtsrat Geschäftsführung 
Oberbürgermeister Dipl.-Kfm. Thomas Bräuer    Amtsgericht Stendal HRB 352 
Bastian Sieler Dipl.-Ing. Andreas Görig   USt-IDNr.: DE 139532004 
(Vorsitzender) 

Bankverbindungen 
Commerzbank Stendal 
IBAN: DE16810400000850136300 
BIC:   COBADEFFXXX 

Kreissparkasse Stendal 
IBAN: DE95810505553010004302 
BIC: NOLADE21SDL 

Informationsblatt zum Datenschutz/ Widerspruchsrecht 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist 
die: 

Stadtwerke Stendal GmbH 
Rathenower Straße 1 
39576 Stendal 
-nachstehend Auftraggeber -AG- genannt-

Telefon: 03931/688-0   Telefax: 03931/688-310 
Mail: kontakt@stadtwerke-stendal.de  Internet: www.stadtwerke-stendal.de 

Der Datenschutzbeauftragte des AG steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter 
den in Punkt 1.1 aufgeführten Kontaktdaten zur Verfügung. 

Der AG verarbeitet personenbezogenen Daten des Kunden (insbesondere die Angaben des Kunden im Zusammenhang mit 
dem Vertragsschluss zur Begründung, Durchführung und Beendigung des Energieliefervertrages sowie zum Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung nach Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z.B.  
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), insbesondere § 31 BDSG), des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) sowie auf 
Grundlage der Datenschutzverordnung (DSGVO), insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f). Zum Zwecke der Entscheidung 
über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertrages verarbeitet der Lieferant Wahrscheinlichkeitswerte für 
das zukünftige Zahlungsverhalten des Kunden (sog. Bonitäts-Scoring); in die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte 
fließen unter anderem die  Anschriftsdaten des Kunden ein. Der Lieferant behält sich zudem vor, personenbezogene  
Daten über Forderungen gegen den Kunden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG, Art. 6 lit. b) oder f) 
DSGVO an Auskunfteien zu übermitteln. 

Eine Offenlegung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 1.3 genannten Zwecke – 
ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Staatliche Einrichtungen und Behörden. 

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zur Begründung, Durchführung und Beendigung eines Vertrages und 
zur Wahrung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z.B. §257 HGB, § 147 AO) so lange gespeichert, 
wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die 
personenbezogenen Daten des Kunden so lange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des AG an der 
Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von 
zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

Der Kunde hat gegenüber dem AG Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Datenübertragbarkeit nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach Art. 15 bis 20 
DSGVO. 

Der Kunde kann jederzeit der Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der Direktwerbung  und/oder der Marktforschung 
gegenüber dem AG widersprechen; telefonische Werbung durch den Lieferanten erfolgt zudem nur mit vorheriger 
ausdrücklicher Einwilligung des Kunden. 

Der Kunde hat das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn er der Ansicht ist, dass die 

Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. 

mailto:kontakt@stadtwerke-stendal.de
http://www.stadtwerke-stendal.de/


Aufsichtsrat 
Oberbürgermeister Amtsgericht Stendal HRB 352 
Bastian Sieler USt-IDNr.: DE 139532004    
(Vorsitzender) 

Geschäftsführung 
Dipl.-Kfm. Thomas Bräuer 
Dipl.-Ing. Andreas Görig

Kreissparkasse Stendal 
IBAN: DE95810505553010004302 
BIC: NOLADE21SDL 

Widerrufsbelehrung zum Vertragsabschluss 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 
ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Stendal GmbH, Rathenower Straße 1,
39576 Stendal, per Telefon: 03931 / 688 - 886, per Telefax: 03931 / 688 – 310 oder per E-Mail: vertrieb-stendal@stadtwerke-stendal.de) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Widerrufsfolgen 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich uns spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei und eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart, in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust 
der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Die Wiederherstellung des Ursprungszustandes der Befestigungspunkte obliegt dem
Auftraggeber. 

Muster Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 

Stadtwerke Stendal GmbH
Rathenower Straße 1 
39576 Stendal 
Telefon: 03931 / 688 – 886 
Telefax: 03931 / 688 – 310 
E-Mail: vertrieb-stendal@stadtwerke-stendal.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung (*) 

_____________________________________________________________________________ 
Bestellt am (*) / erhalten am (*) 

_____________________________________________________________________________ 
Name des/der Verbraucher(s) 

_____________________________________________________________________________ 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 

________________________________ ________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s)           Datum 
(nur bei Mitteilung auf Papier) 

(*) Unzutreffendes streichen. 

Bankverbindungen 
Commerzbank Stendal 
IBAN: DE16810400000850136300 
BIC:   COBADEFFXXX 

mailto:vertrieb-stendal@stadtwerke-stendal.de
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